Gesetz über die BVG- und Stiftungsaufsicht und Einführungsgesetz zum ZGB, Änderungen – Vernehmlassungsentwurf (03.02.2020)
	Geltendes Recht
	Entwurf 
	Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

	
	Gesetz über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) und Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG ZGB) 
(Änderung vom      ; Zuständigkeit der Stiftungsaufsicht und verschiedene weitere Änderungen)

Der Kantonsrat,
[bookmark: DatumKommission]nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom       und der Kommission vom      
beschliesst:

I. Das Gesetz über die BVG- und Stiftungsaufsicht vom 11. Juli 2011 wird wie folgt geändert:
	

	
	
	

	A. Allgemeine Bestimmungen
	
	

	(…) 
	
	

	§ 2. Zweck der Anstalt
	§ 2. Zweck der Anstalt 
	

	1 Die Anstalt ist kantonale Aufsichtsbehörde über folgende Einrichtungen mit Sitz im Kanton Zürich:

	
	

	a. Vorsorgeeinrichtungen sowie Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, gemäss § 61 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), 

	Abs. 1 lit. a unverändert.

	

	b. Personalfürsorgestiftungen nach Art. 89bis Abs. 6 ZGB. 

	b. Personalfürsorgestiftungen nach Art. 89 a Abs. 6 ZGB.

	§ 2 Abs. 1 lit. b: Anpassung an das ZGB (Fassung gemäss BG vom 19.12.08, Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht, vom 1.1.13, AS 2011 725) 


	2 Sie ist Aufsichtsbehörde über Stiftungen nach Art. 84 ZGB, die nach ihrer Bestimmung dem Kanton oder mehreren Bezirken angehören. Sie nimmt weitere Aufgaben des Kantons im Bereich des Stiftungsrechts gemäss diesem Gesetz wahr. 

	Abs. 2 unverändert.

	

	3 Sie kann im Rahmen interkantonaler Vereinbarungen für andere Kantone die Aufsicht über Einrichtungen im Sinne von Abs. 1 wahrnehmen. 

	3 Sie übernimmt die Aufsicht über Stiftungen nach Art. 84 ZGB, die ihr von einer Gemeinde mittels Vereinbarung übertragen worden ist (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 EG ZGB).

	§ 2 Abs. 3: Momentan ist die Aufsicht je nach Bestimmungszweck aufgeteilt auf Kanton, Bezirke und Gemeinden. Nach neu Satz 3 von § 34 Abs. 1 Ziff. 2 EG ZGB soll es möglich sein, dass eine Gemeinde die Aufsicht über Stiftungen auf freiwilliger Basis der BVS überträgt. Im Falle einer Übertragung wird diese durch einen Vertrag zwischen Gemeinde und BVS geregelt. 


	
	4 Sie kann im Rahmen interkantonaler Vereinbarungen für andere Kantone die Aufsicht über Einrichtungen im Sinne von Abs. 1 und über Stiftungen nach Art. 84 ZGB wahrnehmen. 

	§ 2 Abs. 3 wird neu Abs. 4: 
Auch für klassische Stiftungen soll eine Übernahme der Aufsicht aus anderen Kantonen grundsätzlich möglich sein. 


	B. Organisation
(…) 
	
	

	§ 8. Revisionsstelle 
	
	

	1 Die Revisionsstelle der Anstalt muss

	Die Finanzkontrolle des Kantons Zürich prüft die Rechnung der Anstalt nach berufsständischen Grundsätzen und erstattet dem Verwaltungsrat einen schriftlichen Bericht. 

	§ 8: Bei öffentlich-rechtlichen Anstalten des Kantons Zürich ist es üblich, dass die Rechnung von der Finanzkontrolle geprüft wird. Dies war auch bei der BVS von Anfang an der Fall. Zur Schaffung von Klarheit soll dies ins Gesetz überführt werden. 
Durch die Festlegung der Finanzkontrolle als Revisionsstelle im Gesetz entfällt deren Wahl auf Amtsdauer durch den Regierungsrat (§ 9 Abs. 2 lit. a).


	a. die unabhängige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleisten, 

	lit. a wird aufgehoben. 
	

	b. als Revisionsexperte im Sinne von Art. 4 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren zugelassen sein. 

	lit. b wird aufgehoben. 
	

	2 Sie erstattet dem Verwaltungsrat einen schriftlichen Bericht über das Vorgehen und das Ergebnis ihrer Prüfung. Sie empfiehlt Genehmigung, Genehmigung mit Einschränkung oder Rückweisung der Jahresrechnung.
	Abs. 2 wird aufgehoben.
	§ 8 Abs. 2: Eine Genehmigungsempfehlung durch die Revisionsstelle bzw. Finanzkontrolle ist systemfremd. Die zuständige Kommission des Kantonsrats (GPK) hat eine Empfehlung an den Kantonsrat abzugeben, der die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht genehmigt (§ 10 Abs. 2). 


	§ 9. Regierungsrat
	
	

	1 Der Regierungsrat übt die allgemeine Aufsicht über die Anstalt aus. 

	Abs. 1 unverändert. 

	


	2 Der Regierungsrat 

	2 Der Regierungsrat 

	

	a. wählt die Revisionsstelle auf Amtsdauer, 

	lit. a wird aufgehoben.

	§ 9 Abs. 2 lit. a vgl. Bemerkungen zu § 8 


	b. legt die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates fest, 

	b.–d. wird zu lit. a.–c. 

	

	c. verabschiedet die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht und leitet diese zusammen mit dem Bericht der Revisionsstelle an den Kantonsrat weiter, 

	
	

	d. genehmigt die vom Verwaltungsrat beschlossenen Erlasse der Anstalt, 

	d. entscheidet über die Übernahme der Aufsichtstätigkeit anderer Kantone nach § 2 Abs. 4.

	§ 9 Abs. 2 lit. d: Übernimmt die bisherige lit. e, eine Anpassung ist jedoch nötig, da § 2 Abs. 1 sich nur auf Vorsorgeeinrichtungen bezieht. Der Regierungsrat muss aber nur entscheiden, sofern die Stiftung im Sinne von Art. 84 ZGB eines anderen Kantons übernommen werden soll (neu § 2 Abs. 4; Situation wie bei den Vorsorgeeinrichtungen). Nicht nötig ist dies im Falle einer Übernahme der Aufsicht einer Gemeinde im Kanton Zürich (vgl. neu § 2 Abs. 3). 

	e. entscheidet über die Übernahme der Aufsichtstätigkeit anderer Kantone über Einrichtungen nach § 2 Abs. 1.
	lit. e wird aufgehoben. 
	

	C. Tätigkeit
(…) 
	
	

	§ 12. Stiftungen 
a. Aufgaben
	
	

	1 Im Bereich der Stiftungen im Sinne von § 2 Abs. 2 erfüllt die Anstalt folgende Aufgaben: 






	1 Im Bereich der Aufsicht über Stiftungen im Sinne von § 2 Abs. 2-4 erfüllt die Anstalt alle Aufgaben, die gemäss dem Stiftungsrecht des Bundes und des Kantons von der Anstalt wahrzunehmen sind. 

	§ 12: Bisher sind Abs. 1 und 2 unklar formuliert und entsprechen nicht der Praxis. 

§ 12 Abs. 1: Der neue Abs. 1 mit dem Verweis auf Bundesrecht und kantonales Recht dient der Einfachheit und Klarheit. 


	a. Entscheid über die Änderung der Organisation oder des Zwecks (Art. 85, 86, 86 a ZGB), 

	lit. a und lit. b werden aufgehoben. 
	§ 12 Abs. 1 lit. a: Aus den Materialien ersichtlich, dass gewollt war, dass die BVS die zuständige Kantonsbehörde im Sinne von Art. 85, 86 und 86a ZGB für alle Stiftungen mit Sitz im Kanton Zürich ist. Daher stimmt der erste Satz von § 12 mit dem Verweis auf § 2 Abs. 2 i.V.m. lit. a nicht. 


	b. Aufsicht über Stiftungen, die nach ihrer Bestimmung dem Kanton oder mehreren Bezirken angehören (Art. 84 ZGB), sowie Entscheid über die Auflösung solcher Stiftungen (Art. 88 Abs. 1 ZGB). 

	
	§ 12 Abs. 1 lit. b: Im Zuge der anderen Änderungen stimmt Abs. 1 lit. b nicht mehr, da die BVS auch die Aufsicht von den Gemeinden übernehmen kann. 
Für die Auflösung von Stiftungen (Art. 88 ZGB) ist im Kanton Zürich schon heute immer die jeweilige Aufsichtsbehörde zuständig (vgl. neu Abs. 3). 


	2 Bei der Ausübung der Aufsicht über subventionierte Stiftungen berücksichtigt die Anstalt die Kontrolle derjenigen Direktion des Regierungsrates, die für die Ausrichtung der Beiträge zuständig ist.
	2 Die Anstalt ist die zuständige Kantonsbehörde im Sinne von Art. 85, 86 und 86a ZGB für die Entscheidung über Änderungen von Organisation und Zweck.
	§ 12 Abs. 2: Damit wird festgelegt, dass die BVS auch dann die zuständige Kantonsbehörde im Sinne von Art. 85, 86 und 86a ZGB ist, wenn sie nicht selber Aufsichtsbehörde über die betroffene Stiftung mit Sitz im Kanton Zürich ist. 

	
	3 Die zuständige Kantonsbehörde im Sinne von Art. 88 ZGB ist die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde. 
	§ 12 Abs. 3: dies dient zur Klarstellung und war schon bisher Praxis. Allerdings war bisher nirgends ausdrücklich festgelegt, wer zuständig ist, wenn die Stiftung nicht unter der Aufsicht der BVS, sondern eines Bezirks oder einer Gemeinde, ist. 

	
	4 Bei der Ausübung der Aufsicht über subventionierte Stiftungen berücksichtigt die Anstalt die Kontrolle derjenigen Direktion des Regierungsrates, die für die Ausrichtung der Beiträge zuständig ist.

	Abs. 2 wird neu Abs. 4 

	D. Personal und Finanzen
	
	

	§ 20. Eigenkapital 
	§ 20.
Eigenkapital
	

	Die Zielgrösse des Eigenkapitals der Anstalt beträgt mindestens einen Jahresumsatz und höchstens zwei Jahresumsätze. 
	Die Zielgrösse des Eigenkapitals der Anstalt beträgt einen Jahresumsatz. 
	§ 20: Es hat sich gezeigt, dass ein Jahresumsatz angemessen hoch ist. Zwei Jahresumsätze sind hingegen zu hoch. 

	E. Rechtspflege 
	
	

	§ 22. 
	
	

	1 Die Anfechtung von Verfügungen der Anstalt im Bereich der beruflichen Vorsorge im Sinne von § 2 Abs. 1 richtet sich nach Art. 74 Abs. 1 BVG. 

	Abs. 1 unverändert

	

	2 Über Rekurse gegen Anordnungen der Anstalt im Bereich der Stiftungen gemäss § 2 Abs. 2 entscheidet der Verwaltungsrat. 

	2 Erstinstanzliche Anordnungen und Rechtsmittelentscheide der Anstalt im Bereich der Stiftungen in Sinne von Art. 84 ZGB sind mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 

	§ 22 Abs. 2: 
Erstinstanzliche Anordnungen: Es hat sich gezeigt, dass der Weiterzug an den Verwaltungsrat der BVS nicht zweckmässig ist. Es fehlen dem Verwaltungsrat die nötigen Ressourcen und Einrichtungen. Teilweise handelt es sich um höchst komplexe und umfangreiche Fälle. Zudem können sich Probleme bei der Unabhängigkeit des Verwaltungsrates stellen. Rechtsvergleichend lässt sich eine einzige Rechtsmittelinstanz rechtfertigen (vgl. Art. 77 Abs. 1 KV). Da die BVS als spezialisierte, professionelle Organisation gemäss dem neuen § 22 Abs. 4 Rekursinstanz sein soll und Anordnungen des Verwaltungsrats ohnehin (wie bisher) direkt an das Verwaltungsgericht weiterziehbar sind (§ 22 Abs. 3), liegt ein besonderer, begründeter Fall vor (vgl. dazu neu Abs. 4). Eine direkte Weiterzugsmöglichkeit von Entscheiden der BVS ans Verwaltungsgericht ist sodann auch mit Art. 75 Abs. 2 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) vereinbar (Kathrin Klett, in: Basler Kommentar zum BGG, 3. A. 2018, Art. 75 N. 3). 


	3 Erstinstanzliche Anordnungen und Rekursentscheide des Verwaltungsrates sind mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht anwendbar. 

	3 Anordnungen des Verwaltungsrates sind mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 

	§ 20 Abs. 3: Anordnungen des Verwaltungsrates (die es nach dem neuen Abs. 2 nur noch erstinstanzlich gibt) sind (weiterhin) mit Beschwerde direkt beim Verwaltungsgericht anfechtbar. 


	
	4 Anordnungen der Bezirke und Gemeinden im Bereich der Stiftungen nach Art. 84 ZGB sind mit Rekurs bei der Anstalt anfechtbar. 

	§ 20 Abs. 4: 
Der heutige Rechtsmittelweg gegen Anordnungen der Bezirke und Gemeinden in diesem Bereich richtet sich allgemein nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG). Demnach sind Anordnungen einer Gemeinde mit Rekurs beim Bezirksrat anfechtbar (§ 19 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 VRG). Anordnungen des Bezirksrats sind beim Regierungsrat anfechtbar (§ 19 Abs. 2 lit. a Ziff. 3 VRG). In beiden Fällen ist das Verwaltungsgericht die zweite Rechtsmittelinstanz (§ 41 i.V.m. §19 Abs. 1 VRG). 
Gemäss § 19b Abs. 3 VRG kann das Gesetz einen anderen Rechtsmittelweg festlegen, als dies im VRG allgemein vorgesehen ist.
Es hat sich gezeigt, dass ein Weiterzug von Anordnungen einer Aufsichtsbehörde über klassische Stiftungen an den Regierungsrat bzw. einen Bezirksrat nicht zweckmässig ist. Es handelt sich hierbei um ein ausgesprochenes Spezialgebiet. Mit der BVS wurde im Kanton Zürich eine spezialisierte, professionelle und unabhängige Organisation geschaffen, die neben der Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen auch für klassische Stiftungen zuständig ist. Es macht daher wenig Sinn, wenn erste Rechtsmittelinstanz Behörden sind, denen selber die nötigen fachlichen Kenntnisse fehlen. Erste Rechtsmittelinstanz soll daher in beiden Fällen die BVS sein. Der zweistufige Rechtsmittelweg und eine Überprüfung durch ein Gericht bleibt dabei gewährleistet. 


	F. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

	
	

	§ 24. Übergangsrecht
	§ 24. Übergangsrecht
	

	Bis zum Erlass der Gebührenordnung durch den Verwaltungsrat erhebt die Anstalt Gebühren nach §§ 3 und 10 der Verordnung über die berufliche Vorsorge und das Stiftungswesen vom 19. Juli 2000. 
	1 Bis zum Erlass der Gebührenordnung durch den Verwaltungsrat erhebt die Anstalt Gebühren nach §§ 3 und 10 der Verordnung über die berufliche Vorsorge und das Stiftungswesen vom 19. Juli 2000.


	§ 24: Neue Gliederung in Abs. 1 und 2. 
§ 24 Abs. 1: Wortlaut unverändert 





	
	2 Verfahren, die bei Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung hängig sind, werden nach altem Recht fortgeführt.
	§ 24 Abs. 2 hält fest, dass pendente Verfahren nach den alten Zuständigkeiten weitergeführt und beendet werden. 


	
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	II. Das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 2. April 1911 wird wie folgt geändert:
	

	II. Gemeinderat
	
	

	§ 34. 
1 Der Gemeindevorstand ist zuständige Behörde: 
1. 

	
Ziff. 1 unverändert

	

	2. für die Aufsicht über Stiftungen, die nach ihrer Bestimmung der Gemeinde angehören (Art. 84 ZGB); §§ 13 und 14 des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11. Juli 2011 gelten sinngemäss. 

	2. für die Aufsicht über Stiftungen, die nach ihrer Bestimmung der Gemeinde angehören (Art. 84 ZGB); §§ 13 und 14 des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11. Juli 2011 gelten sinngemäss. Der Gemeindevorstand kann diese Aufsicht mittels Vereinbarung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) übertragen. 


	§ 34 Abs. 1 Ziff. 2: Momentan ist die Aufsicht aufgeteilt auf Kanton, Bezirke und Gemeinden. Neu soll es möglich sein, dass eine Gemeinde die Aufsicht über Stiftungen auf freiwilliger Basis der BVS übertragen kann.
Die Meinung ist, dass die gesamte Aufsichtstätigkeit an die BVS übergehen soll, nicht nur Einzelfallweise für gewisse Stiftungen in der Zuständigkeit der Gemeinde. 


	3.-8. 

	Ziff. 3-8 unverändert 

	

	2 …
	Abs. 2 unverändert

	

	
	
	

	
	III. Diese Gesetzesänderungen unterstehen dem fakultativen Referendum.
	

	
	
	





